
Amt Barnim-Oderbruch 
Amtsdirektor 

 

 

            BEKANNTMACHUNG 
 
Gemäß § 8der Hauptsatzung der Gemeinde Reichenow-Möglin mache ich bekannt, dass der 
Vorsitzende der Gemeindevertretung der Gemeinde Reichenow-Möglin die nächste 
öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung  Reichenow-Möglin für Donnerstag, den 
02.07.2009, mit folgender Tagesordnung einberufen hat: 
 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
 
 
Öffentlicher Teil 

   1. Ortsbegehung in Herzhorn 

   2. Eröffnung und Begrüßung 

   3. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 

   4. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

   5. Bestätigung der Tagesordnung 

   6. Feststellung vom Mitwirkungsverbot 

   7. Verhandlung über Einwendungen zum öffentlichen Teil der 
Niederschrift vom 03.06.2009 

   8. Entscheidung über Einwendungen zur o.g. Niederschrift 

   9. Bürgerfragestunde 

   10. Anhörung der Ortsvorsteher der Ortsteile zu TOP Nr. 11 

S-BOA/338/09-06  11. Beratung und Beschlussfassung zum Um- und Ausbau 
Gemeindezentrum im OT Herzhorn 

   12. Vorstellung Projekt "Frauen in Brandenburg" Mitwirken der 
Gemeinde Reichenow-Möglin  BE: Frau Harms u. Herr Winkelkotte 

   13. Mitteilungen und Anfragen 

 
Nicht öffentlicher Teil 

 
   14. Verhandlung über Einwendungen zum nichtöffentlichen Teil der 

Niederschrift vom 03.06.2009 
   15. Entscheidung über Einwendungen zur o.g. Niederschrift 

   16. Mitteilungen und Anfragen 

 
 
 
 

   



 
Die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung  Reichenow-Möglin findet im 
Gemeindezentrum Herzhorn um 18:00 Uhr statt.  
 
 
Wriezen, den 24.06.2009 
 
 
 
_______________________ 
Karsten Birkholz. 
Amtsdirektor 
 
 
BEKANNTMACHUNGSNACHWEIS: 
 
 Standort: Gemeindezentrum OT Reichenow, Schäferei 30, 15345 Reichenow-Möglin 
 
 ausgehangen am:…….….................................................Unterschrift: ......................................... 
 
 abgenommen am:…………........................................... Unterschrift:........................................... 
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